
I. GELTUNGSBEREICH
1. Für sämtliche Geschäfte der Helmut 
Erbslöher GmbH & Co. KG (nachfolgend 
„HEROS“ genannt) gelten ausschließ-
lich unsere nachstehenden Verkaufs-
bedingungen, sofern nicht schriftlich 
etwas anderes vereinbart worden ist. 
Entgegenstehende oder abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir 
nicht an und widersprechen ihnen hiermit 
ausdrücklich.
Die vorbehaltslose Ausführung von Lie-
ferungen an den Kunden bedeutet keine 
Anerkennung entgegenstehender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen ab-
weichenden Geschäftsbedingungen.

2. Mit erstmaliger Ausführung eines Ge-
schäfts zu den vorliegenden, allgemei-
nen Verkaufsbedingungen, erkennt der 
Kunde ihre ausschließliche Wirkung auch 
für alle weiteren Geschäfte zwischen 
dem Kunden und HEROS an.

II. ANGEBOT UND 
VERTRAGSSCHLUSS
1. Der Vertrag zwischen HEROS und dem 
Kunden kommt erst durch eine schriftli-
che, als Auftragsbestätigung bezeichne-
te Annahmeerklärung durch HEROS auf 
ein entsprechendes Angebot des Kun-
den zustande.

2. Sofern nicht ausdrücklich etwas an-
deres bestimmt ist, sind Angebote der 
HEROS unverbindlich. Angaben in Ka-
talogen, Prospekten, Abbildungen und 
ähnlichen Unterlagen, sowie auf der 
Homepage der HEROS über Gewichte, 
Maße, Leistungsvermögen, Preise und 
dergleichen sind nur dann verbindlich, 
sofern sie in den Unterlagen bzw. auf der 
Homepage als verbindlich bezeichnet 
sind oder die Verbindlichkeit ausdrück-
lich vereinbart wird.

3. Muster stellt HEROS nur gegen geson-
derte Berechnung nach der jeweils gülti-
gen Preisliste von HEROS zur Verfügung.

III. PREISE
1. Soweit nichts anderes vereinbart, gilt 
die jeweils zum Zeitpunkt der Auftrags-
bestätigung aktuelle Preisliste von HE-
ROS. Im Übrigen gelten die in der Auf-
tragsbestätigung von HEROS genannten 
Preise.

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist 
nicht in unseren Preisen enthalten. Sie 

wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungsstellung in der Rechnung ge-
sondert ausgewiesen.

3. Die Preise gelten ab Werk, ausschließ-
lich Verpackung und Versandkosten.

4. Besondere, über die vertragliche Leis-
tung hinausgehende Arbeiten sind nicht 
in den Kaufpreisen enthalten und werden 
gesondert in Rechnung gestellt.

5. Der Abzug von Skonto bedarf beson-
derer schriftlicher Vereinbarung.

IV. LIEFERUNG
1. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt 
die Lieferung ab dem Lager von HE-
ROS an die vom Besteller angegebene 
Lieferadresse. Angaben über die Liefer-
frist sind unverbindlich, soweit nicht aus-
nahmsweise der Liefertermin verbindlich 
zugesagt wurde.

2. Leistungsfristen beginnen frühestens 
mit der Absendung der schriftlichen Auf-
tragsbestätigung durch HEROS, jedoch 
nicht vor Beibringung der vom Kunden 
zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben 
oder Eingang etwaiger vereinbarter Zah-
lungen.

3. HEROS ist jederzeit zu Teilleistungen 
berechtigt, sofern nicht schriftlich eine 
einheitliche Leistungserbringung verein-
bart worden ist.

4. Falls HEROS ohne eigenes Verschul-
den zur Lieferung der bestellten Ware 
nicht in der Lage ist, etwa weil ein Liefe-
rant der HEROS seine vertraglichen Ver-
pflichtungen gegenüber HEROS nicht er-
füllt, ist HEROS dem Kunden gegenüber 
zum Rücktritt berechtigt.

In diesem Fall wird der Kunde unverzüg-
lich darüber informiert, dass das bestellte 
Produkt nicht zur Verfügung steht. Die 
gesetzlichen Ansprüche des Kunden 
bleiben unberührt.

5. Soweit eine Lieferung an den Kunden 
deshalb nicht möglich ist, weil der Kunde 
nicht unter der von ihm angegebenen 
Lieferadresse angetroffen wird, obwohl 
der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit an-
gemessener Frist angekündigt wurde, 
trägt der Kunde die Kosten für die erfolg-
lose Anlieferung.

V. ZAHLUNG
1. Sofern nicht schriftlich anders verein-
bart, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. Bei Vereinbarung einer 
abweichenden Zahlungsfrist beginnt der 
Lauf der Zahlungsfrist ebenfalls ab dem 
Datum der Rechnungsstellung.

2. HEROS ist berechtigt, Zahlungen 
des Kunden zunächst auf dessen ältere 
Schulden anzurechnen. Sind durch die 
älteren Schulden bereits Kosten und Zin-
sen entstanden, ist HEROS berechtigt, 
die Zahlungen des Kunden zunächst auf 
die Kosten, dann auf die Zinsen und zu-
letzt auf die Hauptschuld anzurechnen.
3. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der 
Zahlungen ist der Geldeingang bei HE-
ROS. Im Fall der Zahlung per Scheck oder 
Wechsel kommt es auf den Zeitpunkt der 
vorbehaltlosen Wertstellung an.

4. Werden HEROS Umstände bekannt, 
die die Kreditwürdigkeit des Kunden in 
Frage stellen, ist HEROS berechtigt, die 
gesamte Restschuld fällig zu stellen. Da-
rüber hinaus ist HEROS berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen und Leistun-
gen nur gegen Vorauszahlungen oder 
Sicherheitsleistung auszuführen.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Kun-
den nur zu, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Zurückbe-
haltungsrechte stehen dem Kunden nur 
insoweit zu, als der Gegenanspruch des 
Kunden auf dem gleichen Vertragsver-
hältnis beruht.

VI. VERTRAGSVERLETZUNGEN DER 
HEROS; HAFTUNG
1. HEROS haftet nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern sich nicht aus den 
nachfolgenden Regelungen etwas ande-
res ergibt.

2. HEROS haftet nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Kunde Scha-
densersatzansprüche geltend macht, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruhen. Dies gilt auch dann, wenn 
dieser Anspruch auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Er-
füllungsgehilfen beruhen.

3. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist die 
Schadensersatzhaftung der HEROS auf 
den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.
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4. Die Haftung wegen schuldhafter Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt; dies 
gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz.
5. Die Verjährungsfrist für Mängelansprü-
che beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ge-
fahrübergang.

6. Eine weitergehende Haftung auf Scha-
densersatz ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten An-
spruchs – ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere für Schadenser-
satzansprüche wegen des Verschuldens 
bei Vertragsschluss, wegen Verletzung 
sonstiger Verpflichtungen oder aufgrund 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB.

7. Soweit unsere Schadensersatzhaftung 
gegenüber dem Kunden ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen.

VII. EIGENTUMSVORBEHALT
1. HEROS behält sich das Eigentum an 
den gelieferten Gegenständen bis zum 
Eingang aller Zahlungen aus dem Ver-
trag vor.

2. Die Be- oder Verarbeitung der Vorbe-
haltsware nimmt der Kunde für HEROS 
vor, ohne dass HEROS hieraus Verpflich-
tungen entstehen. Wird der Gegenstand 
mit anderen, nicht HEROS gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
HEROS das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf-
sache (einschließlich USt) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung.

3. Wird der Gegenstand mit anderen, HE-
ROS nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt oder vermengt, so 
erwirbt HEROS das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
des Liefergegenstandes (einschließlich 
USt) zu den anderen vermischten oder 
vermengten Gegenständen zum Zeit-
punkt der Vermischung oder Vermen-
gung. Erfolgt die Vermischung oder Ver-
mengung in der Weise, dass die Sache 
des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. 

Der Kunde verwahrt das so entstandene 
Allein- oder Miteigentum für HEROS.

4. Der Kunde tritt HEROS bereits jetzt 
sämtliche Forderungen, die ihm aus der 
Weiterveräußerung im Rahmen eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsganges gegen  
seine Abnehmer oder sonstige Dritte er-
wachsen, zur Sicherung der Forderun-
gen von HEROS ab.

Zur Einziehung dieser abgetretenen For-
derungen ist der Kunde von HEROS auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Die Be-
fugnis von HEROS, diese Forderungen 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-
rührt.
HEROS wird die Forderung nicht ein-
ziehen, solange der Geschäftspartner 
der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus dem Vertrag nach-
kommt.

5. Pfändungen oder sonstige Eingriffe 
Dritter hat der Kunde HEROS unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen, damit HEROS 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist 
HEROS die durch die Klage gemäß § 
771 ZPO entstanden gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, 
haftet der Kunde für den entstandenen 
Ausfall.

6. HEROS behält sich alle Rechte an un-
entgeltlich erstellten oder gelieferten 
Plänen oder Zeichnungen oder sonsti-
gen Unterlagen vor. Ohne Zustimmung 
von HEROS dürfen diese weder verviel-
fältigt noch Dritten zugänglich gemacht 
werden.

7. Der Kunde hat den Leistungsgegen-
stand für die Dauer des Eigentumsvorbe-
haltes auf seine Kosten gegen Diebstahl, 
Einbruch, Feuer, Wasser und sonstige 
Schäden zu versichern. Sofern der Kun-
de nicht unverzüglich auf Verlangen von 
HEROS die Versicherungen nachweist, 
ist HEROS berechtigt, selbst die Versi-
cherung auf Kosten des Geschäftspart-
ners abzuschließen.

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Geltung des UN-Kauf-
rechts ist ausgeschlossen.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der 
Geschäftssitz der Fa. HEROS.

HEROS ist jedoch berechtigt, den Kun-
den auch an seinem Geschäfts- bzw. 
Wohnsitz zu verklagen.

3. Sofern sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt, ist der Ge-
schäftssitz der HEROS Erfüllungsort.
4. Sollten Klauseln in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teil-
weise rechtsunwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, wird 
hierdurch die Rechtswirksamkeit 
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